
BEHINDERTEN-SPORTVERBAND
          NIEDERSACHSEN  e.V.
  Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover

Fachverband für Rehabilitations-, Breiten- und Leistungssport

Ausschreibung  Januar 2024

BSN-Landesmeisterschaften im Tischtennis
Samstag, 2. März 2024

Spielort: Deveser Straße 32, 30457 Hannover

Ablauf: Hallenöffnung: 9:30 Uhr

Vorlage des Startpasses: Bis 10 Uhr

Spielbeginn: 10:30 Uhr

Siegerehrung: Nach Turnierschluss (ca. 16 Uhr)

Veranstalter: Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V.

Ausrichter/Turnierleitung: TuS Wettbergen & BSN-Landesfachwart / -vertreter

Ärztliche Betreuung: Johanniter, Regionalverband Hannover

Verpflegung: Eine Cafeteria des TuS Wettbergen sorgt vor Ort für das leibliche Wohl.

Startberechtigt: Jede*r Spieler*in mit einem DBS-Startpass ist startberechtigt. Ferner 

muss der Verein des Spielers / der Spielerin dem BSN e.V. angehören.

Ausgeschlossen sind Endoprothesenträger und Personen mit 

Herzerkrankungen, wie Zustand nach Herzinfarkt. Lt. Turnierordnung dürfen 

diese Personen nur an Landes- und Deutschen Meisterschaften teilnehmen, 

wenn von einem Chirurgen/Orthopäden/Kardiologen eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. Der BSN übernimmt keine 

Haftung. Im Falle eines Unfallereignisses haftet der/die Sportler*in selbst.

Qualifikation zur DEM: Für die Meldereihenfolge zur Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM) werden 

auch die Ergebnisse der Landesmeisterschaften herangezogen. Die Erst- und 

Zweitplatzierten jeder Wettkampfklasse (WK) qualifizieren sich für die DEM. 

Ausnahme: Spieler*innen, die im Vorjahr an internationalen Turnieren 

teilgenommen haben, werden auch bei Nicht-Teilnahme in der Melde-



reihenfolge an vorderer Stelle genannt. Der BSN hat für jede WK (mind.) zwei

Plätze.

Regeln: Es gilt die DTTB-Wettspielordnung.

Konkurrenzen: Es wird eine Doppel- und eine Einzelkonkurrenz ausgetragen. Abweichungen 

sind je nach Anzahl der Anmeldungen möglich. Abhängig davon wird 

innerhalb der WK gespielt oder es werden WK zusammengelegt.

Material: Es wird mit Joola-3-Stern-Plastikbällen gespielt.

Meldungen: Bis 22. Februar 2024 per Mail an Johannes Urban (BSN-Landesfachwart)
Mail: johannesurban91@yahoo.de

Unter Angabe von
Name, Geburtsdatum, BSN-Verein, Wettkampfklasse

     
Anti-Doping:

Mit der Abgabe der Meldung zu einer Veranstaltung des BSN / DBS erkennt der / die Sportler*in die Anti-Dopingord-

nung des DBS in der jeweils gültigen Fassung an. Darüber hinaus haben die Regelungen der Nationalen Anti-Doping

Agentur (NADA) und des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) Gültigkeit, soweit der DBS keine anders

lautende Regelung trifft. Es können stichprobenartig Dopingkontrollen durchgeführt werden. Für die Durchführung ist der

DBS-Dopingbeauftragte zuständig. Bei ärztlicher Indikation von Medikamenten der Verbotsliste, ist eine Ausnahme-

genehmigung (TUE) über den Landessportarzt des BSN zu beantragen. Weiterführend muss eine Auflistung der ein-

genommenen Medikamente mit ärztlicher Indikation mitgeführt werden, um die Liste bei Bedarf vorlegen zu können.

Fehlt dieser Nachweis kann der Sportler bei einem positiven Ergebnis wegen Doping sanktioniert werden.

Haftung:              Der Ausrichter haftet nicht für Sport-, Wegeunfälle und Sachschäden.

Organisationsbeitrag: Für jede*n Teilnehmer*in sind 10 Euro vom Verein bzw. dem Spieler / der 

Spielerin an den BSN zu entrichten. Der Betrag wird am Turniertag vor Ort in 

bar bezahlt.

 

Fotos: Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung willigen die Teilnehmer*innen in 

die Veröffentlichung ihrer Bildnisse ein. Die Einwilligung schließt alle 

Veröffentlichungen in Medien und Präsentationen des BSN und DBS 

ausdrücklich mit ein.

Wir wünschen allen viel Erfolg, Freude und zunächst eine gute Anreise!

Mit sportlichem Gruß

Johannes Urban

(Landesfachwart Tischtennis im BSN e.V.)
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